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Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz 
 

 

Vollzug tierseuchenrechtlicher Maßnahmen zum Schutz vor der Geflügel-
pest; 
Aufstallung von Geflügel und Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen 
bei Geflügelhaltungen 
 
Die Stadt Fürth erlässt auf Grund von § 13 der Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest 
(Geflügelpest-Verordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 
1665) i.V.m. § 38 Abs. 11 und § 6 Abs. 1 des Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 21. November 2018 (BGBl. I S. 1938) und Art. 3 Abs. 2 des Gesundheits-
dienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG) vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 752, BayRS 2120-
1-U/G), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 24. Juli 2020 (GVBl. S. 370) geändert worden ist 
folgende 
 

Allgemeinverfügung: 
 

1. Für alle privaten und gewerblichen Tierhalter, die Geflügel im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 der 
Geflügelpest-Verordnung (hierunter fallen insbes. Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, 
Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse, die in Gefangenschaft aufgezogen oder ge-
halten werden) auf dem Gebiet der Stadt Fürth halten, wird eine Aufstallung des Geflügels an-
geordnet  
 
1.1.  in geschlossenen Ställen oder  
1.2. unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge gesi-

cherten dichten Abdeckung und einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicher-
ten Seitenbegrenzung bestehen muss.  

 
2. Halter von Geflügel mit einem Bestand bis einschließlich 100 Stück Geflügel in der Stadt Fürth 

haben im Bestandsregister nach § 2 Abs. 2 Geflügelpest-Verordnung ergänzende Aufzeich-
nungen über die Anzahl der pro Werktag verendeten Tiere zu machen. Halter von Geflügel mit 
einem Bestand bis einschließlich 1.000 Tieren in der Stadt Fürth haben nach § 2 Abs. 2 Geflü-
gelpest-Verordnung ergänzende Aufzeichnungen über die Gesamtzahl der gelegten Eier pro 
Bestand und Werktag zu führen. 

 
3. Halter von Geflügel in der Stadt Fürth bis einschließlich 1.000 Stück Geflügel haben sicherzu-

stellen, dass 
a. die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sonstigen Standorte des Geflügels gegen 

unbefugten Zutritt oder unbefugtes Befahren gesichert sind, 
die Ställe oder die sonstigen Standorte des Geflügels von betriebsfremden Personen nur 
mit betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegschutzkleidung betreten werden und dass 
diese Personen die Schutz- oder Einwegschutzkleidung nach Verlassen des Stalles oder 
sonstigen Standorts des Geflügels unverzüglich ablegen 

b. Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich gereinigt und desinfiziert und Einwegschutz-
kleidung nach Gebrauch unverzüglich unschädlich beseitigt wird, 

c. nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel die dazu eingesetzten Gerätschaften 
und der Verladeplatz gereinigt und desinfiziert werden und nach jeder Ausstallung die frei 
gewordenen Ställe einschließlich der dort vorhandenen Einrichtungen und Gegenstände ge-
reinigt und desinfiziert werden, 
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d. betriebseigene Fahrzeuge abweichend von § 17 Absatz 1 Satz 1 und 2 der Viehverkehrs-
verordnung unmittelbar nach Abschluss eines Geflügeltransports auf einem befestigten 
Platz gereinigt und desinfiziert werden, 

e. Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die in der Geflügelhaltung eingesetzt 
und 

aa) in mehreren Ställen oder 
bb) von mehreren Betrieben gemeinsam 

benutzt werden, jeweils vor der Benutzung in einem anderen Stall oder, in den Fällen des 
Buchstaben b, im abgebenden Betrieb vor der Abgabe gereinigt und desinfiziert werden, 

f. eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung durchgeführt wird und hierüber Aufzeich-
nungen gemacht werden, 

g. der Raum, der Behälter oder die sonstigen Einrichtungen zur Aufbewahrung verendeten 
Geflügels nach jeder Abholung, mindestens jedoch einmal im Monat, gereinigt und desinfi-
ziert wird oder werden, 

h. eine betriebsbereite Einrichtung zum Waschen der Hände sowie eine Einrichtung zum 
Wechseln und Ablegen der Kleidung und zur Desinfektion der Schuhe vorgehalten wird. 
 

4. Ausstellungen, Märkte und Schauen sowie Veranstaltungen ähnlicher Art, bei denen Geflügel 
und gehaltene Vögel anderer Arten als Geflügel verkauft, gehandelt oder zur Schau gestellt 
werden, sind in der Stadt Fürth verboten.  
 

5. Für Wildvögel im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 7 Geflügelpest-Verordnung (hierunter fallen insbes. 
Hühnervögel, Gänsevögel, Greifvögel, Eulen, Regenpfeiferartige, Lappentaucherartige oder 
Schreitvögel) gilt ein allgemeines Fütterungsverbot im gesamten Stadtgebiet Fürth.  
 

6. Die sofortige Vollziehung der Ziffern 1-5 der Allgemeinverfügung wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet. 
 

7. Für diese Allgemeinverfügung werden Kosten nicht erhoben. 
 

8. Die Allgemeinverfügung der Stadt Fürth vom 03.02.2021 zur Anordnung von präventiven Biosi-
cherheitsmaßnahmen bei Geflügelhaltungen wird aufgehoben. 
 

9. Diese Allgemeinverfügung gilt gem. Art. 41 Abs. 4 BayVwVfG am 13.03.2021, 00:00 Uhr als 
bekannt gegeben und wird mit Bekanntgabe wirksam. Die Bekanntmachung erfolgt durch die 
Veröffentlichung des Tenors im Internet (www.fuerth.de) am 12.03.2021, ab 18:00 Uhr (Art. 
27a BayVwVfG). 

 
 
 

Hinweise: 
 

1. Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG ist nur der verfügende Teil einer Allgemeinverfügung 
öffentlich bekannt zu machen. Die Allgemeinverfügung liegt mit Begründung und Rechtsbe-
helfsbelehrung bei der Stadt Fürth, Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz, 
Schwabacher Straße 170, 90763 Fürth, Zimmer 3.07 aus. Sie kann während der allgemeinen 
Öffnungszeiten (Montag bis Freitag jeweils 8:00 Uhr - 12:00 Uhr, montags zusätzlich 13:30 Uhr 
- 16:30 Uhr) eingesehen werden. Bitte vereinbaren Sie hierzu einen Termin unter oa@fuerth.de 
oder  0911 974 1470. 

 
2. Gemäß § 1 Abs. 2 Geflügelpest-Verordnung sind unter „Geflügel“ Hühner, Truthühner, Perl-

hühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse zu verstehen, die in Ge-
fangenschaft aufgezogen oder gehalten werden. 

 
3. Nach § 3 der Geflügelpest-Verordnung hat ein Halter von Geflügel sicherzustellen, dass die 

Tiere nur an Stellen gefüttert werden, die für Wildvögel nicht zugänglich sind, die Tiere nicht 
mit Oberflächenwasser, zu dem Wildvögel Zugang haben, getränkt werden und Futter, Einstreu 
und sonstige Gegenstände, mit denen Geflügel in Berührung kommen kann, für Wildvögel un-
zugänglich aufbewahrt werden.  

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=VIEHVERKV&p=17
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=VIEHVERKV&p=17&x=1
http://www.nuernberg.de/
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4. Wer Geflügel hält, hat dies nach § 26 Abs. 1 Viehverkehrsverordnung in Verbindung mit § 1 

Abs. 2 Nr. 2 der Geflügelpest-Verordnung, der Stadt Fürth, Amt für Umwelt, Ordnung und Ver-
braucherschutz, 90744 Fürth unter oa@fuerth.de oder 0911 974-1482, mit Angabe des Na-
mens, der Anschrift und der Anzahl der im Jahresdurchschnitt gehaltenen Tiere, ihrer Nut-
zungsart und ihres Standortes unverzüglich mitzuteilen. 

 
5. Verstöße gegen die unter der Ziffer 1 - 5 angeordneten Maßnahmen der Allgemeinverfügung 

können nach § 64 Nrn. 11, 12, 13, 14, 14a und 14b der Geflügelpest-Verordnung i.V.m. § 32 
Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 3 des TierGesG mit einem Bußgeld bis zu 30.000  € geahndet werden. 

 
6. Aufgrund der Anordnung der sofortigen Vollziehung haben Rechtsbehelfe gegen die Ziffern       

1 - 5 dieser Allgemeinverfügung keine aufschiebende Wirkung (§ 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO). 
 
7. Unbeschadet von den Regelungen dieser Allgemeinverfügung ist es in städtischen Grünanla-

gen gem. § 4 Abs. 6 Buchstabe n) der Grünanlagensatzung verboten, Tiere, insbesondere 
Wasservögel zu füttern. Weiter ist das Verbot im Stadtgebiet Fürth verwilderte Tauben zu füt-
tern (§ 2 der Taubenverordnung) zu beachten. Dieses Fütterungsverbot umfasst auch das Aus-
legen von Futter- und Lebensmitteln, die von Tauben erfahrungsgemäß aufgenommen werden. 

 
8. Für den Menschen ist das Virus nach derzeitigen Erkenntnissen ungefährlich. Dennoch sollten 

tot aufgefundene Vögel nicht angefasst werden. Falls es doch zu einem Kontakt gekommen 
ist, sollten die Hände gründlich mit Wasser und Seife gewaschen werden. Vogelfunde (Wasser- 
und Greifvögel) sollten den lokalen Behörden gemeldet werden. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben 
werden bei dem  
 
Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach, 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 
Hausanschrift: Promenade 24 – 28, 91522 Ansbach, 
 
schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
1. Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung 

vom 22.06.2007 (GVBl. S. 390) wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des LStVG abge-
schafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen.  
 

2. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung der Klage entneh-
men Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bay-
ern.de). 

 
3. Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten bei Klageerhebung 

eine Verfahrensgebühr fällig. 
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